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Wer bei den Abzü-
gen die Pauschal-
beträge gemäss
der Wegleitung
einsetzt, hat es
bequem. Liegen
die Kosten höher,
wird es etwas an-
spruchsvoller. Oh-
ne Auflistung und
Belege geht nichts.

Dabei sollte man die Regeln kennen,
die bei Abzügen gelten.

Im Fokus: Berufskosten
Grundsätzlich sind alle Aufwendungen,
die im direkten Zusammenhang mit
der Berufsausübung stehen und zur
Erzielung des Erwerbseinkommens im
Bemessungsjahr notwendig sind, ab-

zugsberechtigt. Aber es gibt Beschrän-
kungen, etwa bei den Fahrkosten zwi-
schen Wohn- und Arbeitsort. Fahrkos-
ten für das Auto können nur dann ab-
gezogen werden, wenn die Zeiterspar-
nis gegenüber dem öffentlichen Ver-
kehr mehr als eine Stunde pro Tag be-
trägt, ein berufliches Erfordernis ge-
mäss Arbeitgeberbescheinigung be-
steht oder gesundheitliche Gründe vor-
liegen. Bei der direkten Bundessteuer
ist beim Fahrkostenabzug seit 2016 nur
noch ein Maximalbetrag von 3000
Franken zulässig. Bei den Staats- und
Gemeindesteuern setzt der Kanton Aar-
gau die Limite bei 7000 Franken.

Mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt
gewinnt das Thema «Home Office» an
Aktualität. Kann man nun Kosten für

ein privates Arbeitszimmer abziehen,
wenn man teilweise zu Hause arbeitet?
Die Antwort lautet in der Regel: Nein.
Ein Arbeitszimmerabzug wird nur ge-
währt, wenn ein wesentlicher Teil der
beruflichen Arbeit zu Hause erledigt
werden muss, weil der Arbeitgeber kei-

nen geeigneten Arbeitsplatz zur Verfü-
gung stellt und der Steuerpflichtige in
seiner Privatwohnung über einen be-
sonderen Raum verfügt.

Auch bei der Arbeitskleidung gibt es oft
Unklarheiten. Abzugsberechtigt sind
nur diejenigen Arbeitskleider, die aus-
schliesslich Berufs- und Arbeitszwe-
cken dienen. Wer aufgrund seiner be-
ruflichen Stellung Anzüge oder Desig-
nermode trägt, kann dies nicht geltend
machen. Gut sieht es hingegen für all
diejenigen aus, die sich beruflich wei-
terbilden. Hier gibt es grosszügige Ab-
zugsmöglichkeiten. Es lohnt sich, die
Wegleitung genau zu studieren.

Neuerungen 2019
Einzahlungen in die gebundene Selbst-

vorsorge (Säule 3a) sind beliebt, weil
man sie in Abzug bringen kann. Für
2019 erhöhen sich die maximal erlaub-
ten Steuerabzüge auf 6826 Franken
(2018: 6768) für Personen, die bereits
eine 2. Säule haben, bzw. 34 128 Fran-
ken (2018: 33 840) für Personen ohne 2.
Säule. Viele Steuerpflichtige tätigen ih-
re Überweisung im Dezember, eine Ein-
zahlung ist aber jederzeit möglich. Und
übrigens: Seit dem 1. Januar 2019 sind
Lottogewinne bis zu einer Million steu-
erfrei.
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Steuern: Aktuelle Tipps für die Abzüge
In der Steuererklärung sind die Abzüge der attraktivste Teil. Es gibt interessante Möglichkeiten, die
man ausschöpfen sollte. Der Fiskus setzt aber auch Grenzen, die man kennen muss.

Detaillierte Hinweise rund um die Abzü-
ge liefert die Website des kantonalen
Steueramts. Wenn Sie Unterstützung
bei komplizierten Sachverhalten su-
chen, finden Sie in der Mitgliederdaten-
bank des Schweizerischen Treuhänder-
verbands TREUHAND|SUISSE ausge-
wiesene Fachleute in Ihrer Nähe:
www.treuhandsuisse-zh.ch.
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